
 

Hamburger Hockey-Verband e.V. 
Schleswig-Holsteinischer Hockey-Verband e.V. 

 
 
 

HINWEISE 
 

zur Ausrichtung von Zwischen- und Endrunden 
im Jugendbereich der Spielgemeinschaft HHV-SHHV 

 
Der als Heimverein oder als Ausrichter benannte Verein ist für die Ausrichtung der 
ihm übertragenen Spiele gemäß den Regelungen der aktuellen Spielordnung1 ver-
antwortlich. In seinen Verantwortungsbereich fallen insbesondere 
 
- die Bereithaltung von Spielberichtsbögen in ausreichender Anzahl (für den Fall, 

dass einzelne Mannschaften keinen vorbereiteten Spielberichtsbogen mitbringen) 
 

- die Übernahme der Turnierleitung: 
o Aufgaben und Befugnisse gemäß §3 Abs. 6 SpO-DHB 

(Bei unentschieden ausgehenden Überkreuz- oder Entscheidungsspielen ist ge-
mäß § 24 SpO-DHB zu verfahren.) 

o Ehrung der Sieger und der Platzierten (soweit diese im Rahmen der auszu-
richtenden Spiele ermittelt werden; bei unentschiedenem Ausgang von Spielen 
um den dritten Platz wird beiden Mannschaften der 3. Platz zuerkannt.) 

 
- die Gestellung von zwei Zeitnehmern und der für die Zeitnahme erforderlichen 

Ausrüstung (Stoppuhren [keine Mobiltelehone!], Papier zur Aufzeichnung der Tor-
folge, Schreibgerät, Pfeife oder Horn zur Beendigung der Halbzeiten) 

 
- der Versand der Spielberichtsbögen und gegebenenfalls Abrechnungsbögen ein-

schließlich etwaiger Sonderberichte (über besondere Vorkommnisse) nach Spiel- 
oder Turnierende an die zuständige Staffelleitung 
 

- die Übernahme der Aufgaben des Ausrichters (Überwachung der Einhaltung der 
Hallenordnung, nach Spielende Reinigung der Halle von grobem Schmutz und, 
wenn erforderlich, Abbau des Spielfeldes). 

 
Hamburg, den 17. Februar 2023 
 
Jugend-Spielausschuss HHV-SHHV 
gez. Michael Schütte 

 
1 Spielordnungen des Hamburger und des Schleswig-Holsteinischen Hockey-Verbandes (SpO HHV-
SHHV) und des Deutschen Hockey-Bundes 

 

Spielgemeinschaft Jugend 
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